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354/4/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1992

Rechtssatz

Wenn zwei Personen an unterschiedlichen Arbeitstagen einen Ausländer bei der Durchführung von Arbeiten - hier

Reinigung von Zapfsäulen und Windschutzscheiben - antre5en so ist dies ein Indiz dafür, daß der betre5ende

Ausländer eine Verp8ichtung zur Durchführung von Arbeiten übernommen hat und deshalb ein

arbeitnehmerähnliches Verhältnis vorliegt. Regelmäßige Arbeitsleistungen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit

Arbeitsmitteln des Arbeitgebers und die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit bei der Durchführung der

ausgeübten Tätigkeit lassen den Schluß zu, daß, wenn auch nur ein kurzfristiges, Beschäftigungsverhältnis vorlag.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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